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B. Die Handlungsfelder

II. Staatsfinanzen nachhaltig konsolidie-
ren – Steuersystem zukunftsorientiert re-
formieren
2.6 Förderung der deutschen Filmwirt-
schaft
Wir wollen die Rahmenbedingungen für die
deutsche Filmwirtschaft verbessern, um ihre
internationale Wettbewerbsfähigkeit zu si-
chern. Wir schaffen spätestens zum Juli 2006
international wettbewerbsfähige, mit anderen
EU-Ländern vergleichbare Bedingungen und
Anreize, um privates Kapital für Filmproduk-
tionen in Deutschland zu verbessern.

III. Aufbau Ost voran bringen
7. Kulturförderung
Die Kulturförderung des Bundes in den neuen
Ländern wird fortgesetzt.

IV. Soziale Sicherheit verlässlich und ge-
recht gestalten
3. Sozialer Schutz für Künstler
Die Koalitionspartner bekennen sich zur
Künstlersozialversicherung als einem wichti-
gen Instrument der Kulturförderung und der
sozialen Sicherung der Künstlerinnen und
Künstler. Es gilt, sie – auch im Dialog mit den
Vertretern der Künstler und Publizisten sowie
der abgabepflichtigen Verwerter – weiter zu
stärken. Zur Stabilisierung der Finanzierung
sind eine sachgerechte Beschreibung des
Kreises der Begünstigten vorzunehmen und
die sich aus der Konstruktion ergebenden
Verpflichtungen der Beteiligten sicherzustel-
len.

VII. Lebenswertes Deutschland
2. Kultur
Im Mittelpunkt der Kulturpolitik steht die
Förderung von Kunst und Künstlern. Ihre
Kreativität ist eine wichtige Voraussetzung
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Kulturförderung ist keine Subvention, son-
dern Investition in die Zukunft.

Auch wenn die Förderung von Kunst und
Kultur auf Grund der Verfassungslage primär
Aufgabe von Ländern und Kommunen ist, hat
der Bund eine Reihe von wichtigen Aufgaben

zu erfüllen, um Deutschlands Verpflichtung
als europäische Kulturnation gerecht zu wer-
den. Der Etat für Kultur und Medien ist der
kleinste im Bundeshaushalt und ist daher
besonders sensibel. Da signifikante Zuwäch-
se in den Haushalten nicht in Aussicht gestellt
werden können, ist es umso dringlicher, die
vorhandenen Mittel effizient einzusetzen. Neue
Projekte müssen durch Umschichtungen im
Haushalt finanziert werden.

Bürokratische Hürden – wie zum Beispiel
im Steuerrecht – sind abzubauen. Die Instru-
mente der Förderung, die unverzichtbar sind
für den Erhalt der lebendigen und vielfältigen
Kulturlandschaft Deutschlands, sind zu stär-
ken. Die Koalitionspartner berücksichtigen
bei der Wahrnehmung der Aufgaben des
Bundes den Aspekt der Teilhabe insbesondere
von Kindern und Jugendlichen an Kulturan-
geboten. Die Förderung von Kultureinrich-
tungen in den neuen Ländern wird fortgeführt.

Die Rahmenbedingungen, die die Bürger-
gesellschaft hat und braucht, müssen für den
Bereich der Kultur verbessert werden. Dazu
gehört die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements, insbesondere mit Blick auf das
Vereinsrecht. Die Rechtsstellung der Urheber
im digitalen Zeitalter muss gestärkt werden.
Wir wollen das Stiftungsrecht weiter entwi-
ckeln, um die Errichtung von Stiftungen zu
erleichtern und zusätzliche Anreize für Zu-
wendungen zu schaffen. Bei Gesetzgebungs-
verfahren sind die besonderen Belange der
Kultur und der Medien und der Künstler und
Kulturschaffenden zu berücksichtigen. Bei
einer Überarbeitung von Hartz IV sind Ein-
schränkungen vor allem bei den Beschäfti-
gungsverhältnissen freiberuflich Tätiger im
Kultur- und Medienbereich zu verhindern.

Die Koalitionspartner wollen die Fusion
der Kulturstiftung des Bundes und der Kul-
turstiftung der Länder, verbunden mit geeig-
neten Regularien, um eine wirksame Wahr-
nehmung der Kulturförderung von nationaler
Bedeutung und Bewahrung von kulturellem
Erbe durch Bund und Länder zu ermöglichen.

Der Bund hat eine besondere Verantwor-
tung für die Kultur in Berlin. Der Kulturstaat
Deutschland muss in der Hauptstadt erkenn-
bar sein. Die Koalitionspartner stehen zu den
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Vereinbarungen des Hauptstadtkulturvertra-
ges und zu den Entscheidungen zur Fertigstel-
lung der Museumsinsel. Auf der Grundlage
der Machbarkeitsstudie sollen zügig die wei-
teren Entscheidungen zum Wiederaufbau des
Berliner Stadtschlosses getroffen werden.

Die Konzeption der Gedenkstättenförde-
rung des Bundes von 1999 wird fortgeschrie-
ben mit dem Ziel der angemessenen Berück-
sichtigung der beiden Diktaturen in Deutsch-
land.

Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen
der Staatssicherheit der ehemaligen DDR wird
durch die Umsetzung des Außenstellenkon-
zepts und die Novellierung des Stasi-Unterla-
gengesetzes in die Lage versetzt, fünfzehn
Jahre nach der Wiedervereinigung die Behör-
de zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Die Koalition bekennt sich zur gesellschaft-
lichen wie historischen Aufarbeitung von
Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung.
Wir wollen im Geiste der Versöhnung auch in
Berlin ein sichtbares Zeichen setzen, um – in
Verbindung mit dem Europäischen Netzwerk
Erinnerung und Solidarität über die bisher
beteiligten Länder Polen, Ungarn und Slowa-
kei hinaus – an das Unrecht von Vertreibun-
gen zu erinnern und Vertreibung für immer zu
ächten.

Die Auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik muss wieder die tragende dritte Säule
deutscher Außenpolitik werden und den deut-
schen Interessen im Ausland dienen. Dies
setzt eine sachgerechte Mittelausstattung vo-
raus. Die Mittler der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik, insbesondere die Goethe-
Institute und die deutschen Auslandsschulen,
leisten einen unverzichtbaren Beitrag für enge
und vertrauensvolle Beziehungen zwischen
Deutschland und seinen Partnern und erfüllen
wertvolle Aufgaben bei der Verständigung
zwischen den Kulturen. Ein Schwerpunkt ist
die Vermittlung, Förderung und Stärkung der
deutschen Sprache im Ausland.

Die Deutsche Welle soll in der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben gestärkt werden. Die
Kooperation der Deutschen Welle Fernsehen
mit den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten
ARD und ZDF ist auf Basis von Vereinbarun-
gen mit den Sendern und der Erfahrungen mit
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German TV zu intensivieren, um einen umfas-
senden, aktuellen und attraktiven deutschen
Auslandsrundfunk zu ermöglichen.

Wir werden insbesondere mit Russland
Verhandlungen über die Rückgabe von deut-
schem Kulturgut, das kriegsbedingt nach dem
Zweiten Weltkrieg verbracht worden ist, in-
tensiv weiter führen. Daneben sollen gemein-
sam mit den betroffenen Einrichtungen neue
Möglichkeiten erörtert werden, Fortschritte in
der Frage der Rückführung dieser Kulturgü-
ter zu erreichen.

Deutschland wird das UNESCO-Überein-
kommen von 1970 über Maßnahmen zum
Verbot und zur Verhütung der unzulässigen
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgütern ebenso umsetzen wie die kürzlich
verabschiedete UNESCO-Konvention zur
kulturellen Vielfalt. Bei internationalen Han-
delsvereinbarungen muss wie bisher der be-
sondere Charakter von kulturellen Dienstleis-
tungen als Kultur- und Wirtschaftsgüter be-
rücksichtigt werden. Der Handlungsspielraum
staatlicher Kulturförderung gegenüber der
WTO (zum Beispiel im Rahmen von GATS)
und der EU muss gewährleistet bleiben. Eine
grundlegende Einigung auf EU-Ebene über
die Vereinbarkeit von staatlicher Kulturförde-
rung im Hinblick unter anderem auf europä-
isches Beihilferecht und die Dienstleistungs-
richtlinie wird angestrebt. Die Autonomie der
Mitgliedstaaten der EU zur Ausgestaltung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks innerhalb
einer zukunftsfähigen dualen Medienordnung
muss gewährleistet sein.

Auf europäischer Ebene gilt es, die Revisi-
on der EU-Fernsehrichtlinie zu begleiten und
insbesondere an der Trennung von Programm
und Werbung festzuhalten.

Wir wollen die Rahmenbedingungen für
die deutsche Filmwirtschaft verbessern, um
ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern. Hierzu gehören international wettbe-
werbsfähige Verwertungsregelungen und mit
EU-Ländern vergleichbare steuerliche Bedin-
gungen, um privates Kapital für Filmproduk-
tionen in Deutschland zu mobilisieren.

Eine Änderung des Medienerlasses von
2001 muss dazu führen, dass Koproduktio-
nen mit deutscher Beteiligung nicht mehr
behindert werden.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für
den Medienstandort Deutschland müssen,
insbesondere durch eine Reform der Medien-
und Kommunikationsordnung, in Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Ländern den tech-
nischen Entwicklungen angepasst werden.
Rasante Veränderungen im Bereich der Tele-
kommunikation, des Rundfunks, der Teleme-
dien und die zunehmende Konvergenz der
Medien machen einen einheitlichen Rechts-
rahmen erforderlich. Dabei wollen die Koali-
tionspartner insbesondere die Pressevielfalt,
die Bürgerrechte und den besonderen Schutz
der Journalisten sichern.

Anlage 2:
Ergebnis der Koalitionsarbeitsgruppe zur
Föderalismusreform

V. Europatauglichkeit
Art. 23 Abs. 6 GG neu:
»Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder auf den
Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur
oder des Rundfunks betroffen sind, wird die
Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesre-
publik Deutschland als Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union
zustehen, vom
Bund auf einen
vom Bundesrat be-
nannten Vertreter
der Länder übertra-
gen. Die Wahrneh-
mung der Rechte
erfolgt unter Betei-
ligung und in Ab-
stimmung mit der
Bundesregierung;
dabei ist die ge-
samts t aa t l i che
Verantwortung
des Bundes zu
wahren.«

Im EUZLBG
und in der Bund-
Länder-Vereinba-
rung wird die In-
formation und Be-
teiligung der Län-
der bei den Vorha-
ben, die nicht im

Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungs-
befugnisse der Länder auf den Gebieten der
schulischen Bildung, der Kultur oder des Rund-
funks, jedoch ausschließliche Gesetzgebungs-
befugnisse der Länder betreffen (z.B. Innere
Sicherheit) geregelt.

Begleittext zu Art. 23 Abs. 6 GG – zur
Europatauglichkeit –:
1. § 6 Abs. 2 EUZBLG:
Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Ge-
setzgebungsbefugnisse der Länder auf den
Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur
oder des Rundfunks betroffen sind, überträgt
die Bundesregierung die Verhandlungsfüh-
rung in den Beratungsgremien der Kommissi-
on und des Rates und bei Ratstagungen in der
Zusammensetzung der Minister auf einen
Vertreter der Länder. Für diese Ratstagungen
kann vom Bundesrat nur ein Mitglied einer
Landesregierung im Ministerrang benannt
werden. Die Ausübung der Rechte durch den
Vertreter der Länder erfolgt unter Teilnahme
von und in Abstimmung mit dem Vertreter der
Bundesregierung. Die Abstimmung der Ver-
handlungsposition mit dem Vertreter der Bun-
desregierung im Hinblick auf eine sich ändern-
de Verhandlungslage erfolgt entsprechend den
für die interne Willensbildung geltenden Re-
geln und Kriterien.

Der Bundesrat kann für Ratstagungen in der
Zusammensetzung der Minister, bei denen
Vorhaben behandelt werden, die nicht im
Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungs-
befugnisse der Länder in den Bereichen schu-
lische Bildung, Kultur oder Rundfunk, jedoch
sonstige ausschließliche Gesetzgebungsbefug-
nisse der Länder betreffen, als Vertreter der
Länder Mitglieder von Landesregierungen im
Ministerrang benennen, die berechtigt sind, in
Abstimmung mit dem Vertreter der Bundesre-
gierung Erklärungen abzugeben. Betrifft ein
Vorhaben ausschließliche Gesetzgebungsbe-
fugnisse der Länder, jedoch nicht im Schwer-
punkt die Bereiche schulische Bildung, Kultur
oder Rundfunk, so übt die Bundesregierung
die Verhandlungsführung in den Beratungs-
gremien der Kommission und des Rates und
bei Ratstagungen in der Zusammensetzung der
Minister in Abstimmung mit dem Vertreter der
Länder aus.

Begleittext zu Art. 104 b Abs. 1 Satz 2:
Die gemeinsame Kulturförderung von Bund
und Ländern einschließlich der im Einigungs-
vertrag enthaltenen Bestimmungen über die
Mitfinanzierung von kulturellen Maßnahmen
und Einrichtungen durch den Bund bleibt un-
berührt (vgl. Eckpunktepapier der Länder für
die Systematisierung der Kulturförderung von
Bund und Ländern und für die Zusammenfüh-
rung der Kulturstiftung des Bundes und der
Kulturstiftung der Länder zu einer gemeinsa-
men Kulturstiftung vom 26. Juni 2003).
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50 konkrete Erfahrungsberichte aus nahezu

allen Kultursparten geben einen Einblick in die

vielgestaltigen Formen ehrenamtlich-freiwilli-

ger Arbeit im Kulturbereich.

Sie sind Beispiele des vielfältigen ehrenamtli-

chen Engagements im Kulturbereich von mehr als 2 Millionen Menschen, ohne die es

die reichhaltigen Aktivitäten der Musik-, Kunst- und anderen Kulturvereine nicht gäbe,

und ohne die die Angebote von Museen, Theatern, Bibliotheken, Kulturzentren und

Bürgerhäusern erheblich eingeschränkter und ärmer wären. Durch ihre Arbeit ergänzen

die ehrenamtlich Engagierten die Leistungen der Kulturinstitutionen, tragen dazu bei,

dass die Angebote bürgernäher organisiert sind, erhöhen die Identifikation der

Bürgerinnen und Bürger mit den Kultureinrichtungen ihrer Stadt und geben vielen

Menschen die Möglichkeit, sich am kulturellen Leben aktiv zu beteiligen.


